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Wuppertal, den .......................................... 

Anlage: (....) Ausfertigung: (....) 

Anordnungs-Nr.: .......................................... 
Die vorbezeichnete Maßnahme wird hiermit gem.  
§ 45 (3) StVO angeordnet. 
ich bitte die Maßnahme nach § 45 (5) StVO zu 
veranlassen. 

an 104. ........ 
M.d.B. um Rückmeldung des Ausführungsdatums 

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, 
Verwertung und Mitteilung Ihres Inhalts ist nicht gestattet, 
soweit nicht ausdrücklich zugestanden. 
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Ausführungshinweise Markierung: 
 
- Maßketten beziehen sich wenn nicht anders angegeben auf die Mittelachse der Markierung
- Buchstaben gemäß RMS 5.2. H = 4,00 m, dreifach längsverzerrt
- Radfahrer-Piktogramm gemäß RMS 5.4.1. H = 1,30 m, B = 1,00 m
- Richtungspfeile L = 5,00 m
- Spitze der in Fahrtrichtung letzten Pfeilgruppe 5,00 m vor Haltelinie
- Spitze des in Fahrtrichtung ersten Abbiegepfeils bei voller Spurbreite des Abbiegestreifens 

Ausführungshinweise Beschilderung: 
 
- keine Sichtbehinderung durch die Aufstellung, insbesondere auf andere Verkehrszeichen oder Lichtzeichenanlagen
- Unterkante von Verkehrszeichen i.d.R. mindestens 2,00 m über  Straßenniveau, an Radwegen 2,20 m
- Seitenabstand zur Fahrbahn i.d.R. 0,50 m, keinesfalls weniger als 0,30 m 
- unnötige Gehwegeinengungen im Bereich von Lichtmasten, Mülleimern oder sonstiger Straßenausstattung sind zu
  vermeiden
- zukünftig entfallende Verkehrszeichen sind inklusive Mast zurückzubauen, sofern die Maste keine Funktion für neue
  Beschilderung haben 
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Ausführungshinweise Markierung: 
 
- Maßketten beziehen sich wenn nicht anders angegeben auf die Mittelachse der Markierung
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Ausführungshinweise Beschilderung: 
 
- keine Sichtbehinderung durch die Aufstellung, insbesondere auf andere Verkehrszeichen oder Lichtzeichenanlagen
- Unterkante von Verkehrszeichen i.d.R. mindestens 2,00 m über  Straßenniveau, an Radwegen 2,20 m
- Seitenabstand zur Fahrbahn i.d.R. 0,50 m, keinesfalls weniger als 0,30 m 
- unnötige Gehwegeinengungen im Bereich von Lichtmasten, Mülleimern oder sonstiger Straßenausstattung sind zu
  vermeiden
- zukünftig entfallende Verkehrszeichen sind inklusive Mast zurückzubauen, sofern die Maste keine Funktion für neue
  Beschilderung haben 

 


